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 Veröffentlicht am 18.09.1990

Norm

UrhG §87a

Rechtssatz

Der in § 87 a UrhG näher geregelte Anspruch auf Rechnungslegung gehört dem materiellen Recht an. Aus Art XLII

EGZPO ergibt sich nichts Gegenteiliges. Auch für die P4icht des Verletzers, die Richtigkeit der von ihm gelegten

Rechnung durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen und unter der Voraussetzung des § 87 a Abs 1, letzter Satz,

UrhG die Kosten der Prüfung zu tragen, kann nichts anderes gelten. Auch dabei handelt es sich um eine Regelung der

Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien und nicht um eine Vorschrift darüber, wie ein Anspruch durchzusetzen ist.
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